
ENTGELTORDNUNG 

für die Sport- und Mehrzweckhalle Kamsdorf 

in der Fassung der 2. Änderung vom 11.09.2008 

 

 

1. Die Gemeinde Kamsdorf erhebt für die Nutzung der Sport- und Mehrzweckhalle ein 

Nutzungsentgelt für sportliche Zwecke in Höhe von 10,0 €/Stunde und für sonstige 

Veranstaltungen in Höhe von 15,0 €/Stunde. 

 

2.  Die Gemeinde Kamsdorf stellt allen Vereinen und Interessengruppen gemäß Anlage 1 die    

       ihren Sitz in Kamsdorf haben, die Sport- und Mehrzweckhalle für den Übungsbetrieb und    

       für sonstige Veranstaltungen kostenfrei zur Verfügung. Dies gilt nicht für die Auslegung  

       des Schutzbelages sowie für die Bestuhlung lt. Nr. 9 und die Nutzung des Geräteraumes  

       lt. Nr. 10 dieser Entgeltordnung 

 

3.   Bei Veranstaltungen, bei denen Tribünennutzung erforderlich ist, wird ein einmaliges  

      Entgelt in Höhe von 25,00 € erhoben. 

 

4.   Bei Zuschauereinnahmen wird eine pauschale Gebühr von 20 % des Eintrittspreises    

      erhoben. 

 

5.   Anträge auf kostenlose Nutzung sind formlos zu stellen und durch den Gemeinderat  

      zu entscheiden. 

 

6.   Übergeben Vereine zu ihren Veranstaltungen die Versorgung der Sportler und  

      Besucher mit Speisen und Getränken an kommerzielle Unternehmen, müssen diese  

      eine Grundgebühr in Höhe von 10,00 € pro Tag und eine pauschale Gebühr für  

      Nebenkosten in Höhe von 5,00 € pro Stunde entrichten. 

 

7.   Für die Nutzung der Sport- und Mehrzweckhalle durch den Schulsport gilt die   

      Vereinbarung zwischen der Gemeinde Kamsdorf und dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt   

      als Schulträger) vom 23. Mai 2000. 

 

8.   Bei kommerziellen Großveranstaltungen, bei denen die Gemeinde Kamsdorf nicht als  

      Veranstalter auftritt, ist ein Nutzungsentgelt in Höhe von 50,00 € pro Stunde zu entrichten. 

 

9.    Für Veranstaltungen bei denen der Schutzbelag des Hallenbodens oder/und das Ein- u.  

       Ausräumen von Tischen und Stühlen notwendig ist, wird durch die Gemeinde eine  

       pauschale Gebühr von 50,00 € erhoben. 

 

10. Für Veranstaltungen bei denen der Geräteraum genutzt wird und das Aus- u. Einräumen  

       notwendig ist, wird eine pauschale Gebühr von 100,00 € erhoben. 

 

 

 

 

 gez. 

Kamsdorf, 11.09.2008      Groll 

         Bürgermeister 

 



 

 

Anlage 1 zur Entgeltordnung für die Sport- u. Mehrzweckhalle Kamsdorf 

 

Männergesangsverein 1885 e. V. Großkamsdorf 

TSV Zollhaus e. V. Kamsdorf 

Schalmeienkapelle Kamsdorf e. V. 

Kleintierzüchterverein 1931 Zollhaus und Umgebung e. V. 

Volkssolidarität Großkamsdorf 

Volkssolidarität Kleinkamsdorf 

Kamsdorfer Kulturverein e. V.  

KSV Knauer Kamsdorf Heimatverein e. V.  

Ortsjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Kamsdorf 

Angel- und Fischereiverein Kamsdorf e. V.  

Verein zur Pflege der Bergbautradition Kamsdorf  e. V. 

Feuerwehrverein Kamsdorf e. V.  

Kleingartenverein Wutsche e. V. Kamsdorf 

Rassekaninchen-Züchter T 443 Kamsdorf e. V. 

ÖKUS e. V. Kamsdorf 

Tesching-Schützenverein Kamsdorf e. V.  

Kleingartenverein „Glückauf“ Roter Berg Kamsdorf e. V. 

Evang. Kirchgemeinde Kamsdorf 

Frauensportgruppe Kamsdorf (Fr. Rühr) 

Allgemeine Frauensportgruppe Kamsdorf (Fr. Rehnert) 

Freizeitfußballmannschaft (L. Hopfe) 

Seniorensportgruppe (Fr. Windisch) 

 

 

 


